
Landkreis Vorpommern-Greifswald
Der Landrat

Bcsuchcranschrilt: Leipziger Altec 26
17389 Anklam

Amt: Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz
Sachgebiet: Baulcitplanung/Denkmalschutz

Sprechzeiten
Di: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Dc: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Mo, Mi, Fr nach Vereinbarung

Datum: 22.03.2023

Lagedaten: Gemarkung Klein Kiesow, Flur 4, Flurstücke 19, 26, 27, 32, 82, 86

Vorhuhen: Bebauungsplan Nr. 3 “Solarpark Groß Kiesow“ der Gemeinde Groß Kiesow
her:BeteWcjungTrügeröffenU. Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB; HAz.1532-2022

Gesamtstellungnahme als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
hier: Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 3 “Solarpark Groß Kiesow“

der Gemeinde Groß Kiesow

Sehr geehrte Damen und Herren,

Grundlage für die Erarbeitung der Gesamtstellungnahme bildeten folgende Unterlagen:
- Anschreiben des Amtes Züssow, für die Gemeinde Groß Kiesow vom 20.02.2023
(Eingangsdatum 20.02.2023)
- Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 3 von Dezember 2022
- Vorentwurf der Begründung von Dezember 2022

Das dargestellte Vorhaben wurde von den Fachämtern des Landkreises Vorpommern-Greifswald
beurteilt. Die Stellungnahmen der einzelnen Sachgebiete sind im Folgenden zusammengefasst.
Bei der Umsetzung des Vorhabens sind die darin enthaltenen Bedingungen, Auflagen und
Hinweise zu beachten und einzuhalten. Sollten Sie Nachfragen oder Einwände zu den einzelnen
Stellungnahmen haben, wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Ansprechpartner:

1. Gesundheitsamt
1.1 SG Hygiene-, Umweltmedizin und Hafenärztlicher Dienst

Die fachlichen Stellungnahme des Gesundheitsamtes wird (sobald hier vorliegend) nachgereicht.
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Die im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 1 BauGB

vorgelegten Unterlagen wurden hinsichtlich ihrer Ubereinstimmung mit den Vorschriften des

BauGB und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften geprüft.

Die Planungsziele, welche mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 3 angestrebt werden, sind

nachvollziehbar und werden mitgetragen.

Im weiteren Planverfahren sind folgende Hinweise, Anregungen und Bedenken zu beachten:

1. Die Gemeinde Groß Kiesow verfügt über einen wirksamen Teil- Flächennutzungsplan (FNP).

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3 (BP 3) liegt außerhalb des FNP. Der BP 3

wird nicht aus dem FNP entwickelt und bedarf aus diesem Grund einer Genehmigung.

Im Zusammenhang der Aufstellung eines FNP für das Gemeindegebiet Groß Kiesow sind die

städtebaulichen Zielsetzungen des BP 3 zwingend zu berücksichtigen.

2. Aus Gründen der erforderlichen Anstoßwirkung ist die Bezeichnung des BP 3 mit einer

Lagebezeichnung zu ergänzen.

3. Im weiteren Aufstellungsverfahren ist die Vereinbarkeit mit den naturschutzrechtlichen sowie

den forstrechtlichen Rechtsbestimmungen nachzuweisen.

4. Die Sicherstellung der erforderlichen Erschließung (insbesondere die verkehrlichen

Erschließung) ist nachzuweisen.

5. Die Breite der festgesetzten privaten Straßenverkehrsfläche ist an relevanten Stellen zu

vermaßen.

6. Die Katasterangaben im Abschnitt 3 der Begründung sind auf Richtigkeit zu prüfen

(Gemarkung Klein Kiesow).

7. Zum vorgeschlagenen Umfang und Detaillierungsgrad der erforderlichen Umweltprüfung

gemäß dem Vorentwurf der Begründung von Dezember 2022 bestehen keine Einwände.

2.1.2 SB Denkmalschutz
Bearbeiter: Herr Müller; Tel.: 03834 8760 3146

1. Baudenkmalschutz

Die Flurstücke und ihre Bebauung sind derzeit nicht Bestandteil der Liste der Baudenkmale des

Landkreises Vorpommern—Greifswald.

2. Bodendenkmalschutz

Im Bereich des beantragten B-Plan-Gebietes Nr. 3 „Solarpark Groß Kiesow“ sind derzeit keine

Bodendenkmale der Liste der Bodendenkmale des Landkreises Vorpommern-Greifswald erfasst.

Seitens der unteren Denkmalschutzbehörde wird die Erteilung des folgenden Hinweises

empfohlen:

Werden bei den Erdarbeiten Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen entdeckt, von

denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung gern. § 2 Abs.1 DSchG M-V ein öffentliches

Interesse besteht, z.B. archäologische Funde oder auffällige Bodenverfärbungen, ist gemäß § 11

DSchG M-V die untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen. Anzeigepflicht besteht für den

Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer und zufällige Zeugen, die den Wert des

Gegenstandes erkennen. Der Fund und die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten.
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Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige
spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann im Benehmen mit dem
zuständigen Landesamt die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgemäße
Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert.

2.2 SG Naturschutz

Die fachliche Stellungnahme des SG Naturschutz wird (sobald hier vorliegend) nachgereicht.

3. Amt für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung
3.1 SG Abfallwirtschaftllmmissionsschutz
3.1 .1 SB Abfallwirtschaft/Bodenschutz

Bearbeiterin: Frau Werth; Tel.: 03834 8760 3236

Die Belange der unteren Abfallbehörde werden in den vorliegenden Planungsunterlagen
berücksichtigt, wobei folgende Anderung vorzunehmen ist:

Das Planungsgebiet befindet sich im LK VG. Demzufolge ist die für den LK VG gültige
Abfallsatzung zu berücksichtigen.

Bei der Verwertung des anfallenden Bodenaushubs und anderer mineralischer Abfälle sind die
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen - Technische
Regeln - der Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20, Teile 1, II und III, zu
beachten.

Die untere Bodenschutzbehörde stimmt dem o.g. Vorhaben unter Beachtung folgender Hinweise
zu:

Im Rahmen der planerischen Abwägung sind die Zielsetzungen und Grundsätze des Bundes
Boderischutzgesetzes (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBI. 1 S. 502),
in der zuletzt gültigen Fassung, und des Landesbodenschutzgesetzes (LBodSchG M-V) vom 04.
Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 759), in der zuletzt gültigen Fassung, zu berücksichtigen.
Danach haben Alle, die auf den Boden einwirken oder beabsichtigen, auf den Boden einzuwirken,
sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen, insbesondere bodenschädigende
Prozesse, nicht hervorgerufen werden. Mit dem Boden ist sparsam und schonend umzugehen.
Flächenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen.
Die Forderungen der DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“
sind zu beachten.

Treten während der Baumaßnahmen Überschussböden auf oder ist es notwendig Fremdböden
auf- oder einzubringen, so haben entsprechend § 7 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom
17. März 1998 (BGB!. 1 S. 502), in der zuletzt gültigen Fassung, die Pflichtigen Vorsorge gegen
das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.
Die Forderungen der § 9 bis 12 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
vom 12. Juli 1999 (BGBI. 1. S. 1554), sind zu beachten.
Weiterhin sind die Forderungen der DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit - Verwertung von
Bodenmaterial“ zu berücksichtigen.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind im Planungsgebiet keine Altlastverdachtsflächen oder
andere Bodenverunreinigungen bekannt.

Während der Baumaßnahmen auftretende Hinweise auf Altlastverdachtsflächen (vererdete
Müllkörper, Verunreinigungen des Bodens, Oberflächen- und Grundwassers, u.a.) sind der unteren
Bodenschutzbehörde des Landkreises (Standort Anklam) anzuzeigen. Die Arbeiten sind
gegebenenfalls zu unterbrechen.
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3.1.2 SB Immissionsschutz
Bearbeiter: Herr Plünsch; Tel.: 03834 8760 3238

Seitens der unteren Immissionsschutzbehörde bestehen zum o.g. Vorhaben keine Einwände.

3.2 SG Wasserwirtschaft
Bearbeiter: Herr Brandenburg; Tel.: 03834 8760 3263

Die untere Wasserbehörde stimmt dem Vorhaben unter Berücksichtigung folgender Auflagen und

Hinweise zu:

Auflagen:

Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Planbereich Vorflutgräben/ Rohrleitungen, Gewässer II.

Ordnung befinden. Für die Unterhaltung dieser Gewässer ist der Wasser- und Bodenverband

RyckIZiese“verantwortlich, deren Stellungnahme anzufordern ist. Die darin festgelegten Auflagen

sind zu beachten.

Rohrleitungen und Uferbereiche von Gewässern II. Ordnung (z.B. Gräben) sind entsprechend § 38

Wasserhaushaltsgeselz in einem Abstand von mmd. 5 Metern ab Böschungsoberkante von einer

Bebauung auszuschließen / von dem geplanten Bauvorhaben freizuhalten.

Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Anlagenverordnung

-AwSV) vom 18. April 2017(BGBI. 2017 Teil 1 Nr. 22) ist einzuhalten.

Sollte eine Kreuzung von Gewässern II. Ordnung (offene und verrohrte Gräben) vorgesehen sein,

ist gemäß § 36 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit § 82 und 118

Landeswassergesetz M-V (LWaG) eine wasserrechtliche Zustimmung beim Landkreis

Vorpommern-Greifswald, untere Wasserbehörde, einzuholen (Ansprechpartner: Herr Brandenburg,

(03834 1 8760 3263). Dazu ist das Bauausführungsprojekt mit den detaillierten Angaben zur

Gewässerkreuzung einzureichen. Die Stellungnahme des zuständigen Wasser- und

Bodenverbandes ist den Antragsunterlagen beizufügen.

Sollten bei den Erdarbeiten Dränagen oder auch andere hier nicht erwähnte Entwässerungs

leitungen angetroffen und beschädigt werden, so sind sie in jedem Falle wieder funktionstüchtig

herzustellen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Bauarbeiten trocken gefallen sind.

Der zuständige Wasser- und Bodenverband ist unverzüglich zu informieren.

Nach § 62 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dürfen Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen

und Behandeln von wassergefährdenden Stoffen nur entsprechend den allgemein anerkannten

Regeln der Technik beschaffen sein sowie errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden.

Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist besondere Vorsicht geboten. Im Falle einer

Havarie mit wassergefährdenden Stoffen ist unverzüglich die zuständige untere Wasserbehörde zu

benachrichtigen.

Hinweise:

Der Planbereich befindet sich außerhalb von Trinkwasserschutzzonen.

Rechtsgrundlagen:

WHG: Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli

2009 (BGBI. 1 S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. 1

S. 1237)
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LWaG: Wassergesetz des Landes MecklenburgVorpornmern vom 30. November 1992 (GVOBI.
M-V S. 669), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 8. Juni 202021 (GVOBI. M-V S. 866)

AwSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 18. April
2017 (BGB!. 2017 Teil 1 Nr. 22)

4. Straßenverkehrsamt
4.1 SG Verkehrsstelle

Bearbeiter: Herr Schiffner Tel.: 03834 8760 3657

Seitens des Straßenverkehrsarntes bestehen zum o.g. Vorhaben (entsprechend eingereichter
Unterlagen) grundsätzlich keine Einwände, wenn:

- bei der Ausfahrt vom B-Plan - Gebiet auf die Straße ausreichend Sicht vorhanden ist.

- durch (auch zu einem späteren Zeitpunkt geplante) Bebauung, Bepflanzung, parkende
Fahrzeuge oder Werbeanlagen Sichtbehinderungen für Verkehrsteilnehmer nicht
entstehen.

- Verkehrsteilnehmer durch die Solaranlagen nicht geblendet werden.

bei Verkehrsraumeinschränkungen (Einrichtung von Baustellenzufahrten u.a.)
rechtzeitig vor Baubeginn durch die beauftragte Baufirma bei der unteren
Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald eine
verkehrsrechtliche Anordnung gem. § 45 StVO beantragt wird. Dem Antrag ist die
entsprechende Aufgrabeerlaubnis/ Sondernutzungserlaubnis des zuständigen
Straßenbaulastträgers sowie ein Verkehrszeichenplan für die Baustellenabsicherung
beizufügen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag . ..

—

/ - - .

Viktor Streich
Sachbearbeiter



Landkreis Vorpommern-Greifswald
Der Landrat

Nachtrag zur Gesamtstellungnahme

Sehr geehrte Frau Gurr

hiermit erhalten Sie als Nachtrag zur Gesamtstellungnahme des Landkreises Vorpommern
Greifswald vom 22.03.2023 die Stellungnahme des SG Naturschutz, Bearbeiterin ist Frau WeiRig,
Tel. 03834 8760 3266.
Ich möchte Sie bitten, diese bei der weiteren Bearbeitung des Vorhabens zu beachten.

Seitens der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald ergeht zum o.
g. Vorhaben unter Beachtung und Berücksichtigung nachstehender Forderungen folgende
Stellungnahme:

Umweltbericht
Es ist entsprechend § 2 Abs. 4 des BauGB für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6
Nr. 7 und § la des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3November 2017
(BGBI. 1 S.3634), eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet
werden; die Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch ist anzuwenden.
Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein
anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans
angemessener Weise verlangt werden kann.

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.

Landkreis Vorpommern.Greifswald

Hausarischrift
Feldsfraße 85 a
17489 Gre1swatd

Telefon 0383.4 8760-0
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Besucheranschrift: Leipziger Allee 26
17389 Anklam

Amt: Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz
Sachgebiet. Bauleitplanung)Denkmalschutz

Auskunft erteilt: Herr Streich
Zimmer: 245
Telefon: 03834 8760-3 142
Telefax: 03834 876093142
E-Mail: Viktor.Streich@kreis-vg.de
beBPo: Landkreis Vorpommern-Greifswald

- Zentrale Poststelle

Sprechzeiten
Di: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Do: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Mo, Mi, Fr nach Vereinbarung

Aktenzekhen: -- Datum: 04.05.2023

Grundstück: Groß Kiesow, OT Klein Kiesow, —

Lagedaten: Gemarkung Klein Kiesow, Flur 4, Flurstücke 19, 26, 27,32,82,86

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 3 “Solarpark Groß Kiesow“ der Gemeinde Groß Kiesow
hier: Beteiligung Träger öffentl. Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB; HAz. 1532-2022

Bankverbindungen
Sparkasse Vorpomrnern
IBAN 0696150505000000000191
BIO NOLADE21GRW

Gläubiger.tdentifikationsnummer
0E11Z7Z00000202986
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Anforderungen an die Planung durch die Einbindung der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung in das Abwägungsgebot
Entsprechend dem Abwägungsgebot des § 1 Abs. 5 und 6 BauGB sind die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege hinsichtlich des Vermeidungs- und
Kompensationsgrundsatzes verfahrensmäßig und inhaltlich voHständig und abschließend auf der
Ebene der Bauleitplanung zu klären. Es müssen deshalb alle anlagebedingten, betriebsbedingten
und baubedingten Projektwirkungen prognostiziert werden. In der Bauleitplanung ist abschließend
darüber zu entscheiden, ob sich die Eingriffe in Natur und Landschaft rechtfertigen lassen und ob
und in welchem Umfang für unvermeidbare Beeinträchtigungen Kompensationsmaßnahmen
notwendig sind. Die Gemeinde ist deshalb nach § 1 a Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 BauGB verpflichtet,
über alle Eingriffsfolgen bei der Aufstellung des Bebauungsplanes zu entscheiden.

Die Bewertung der Eingriffs- und der Kompensationsmaßnahmen sollte nach den Hinweisen zur
Eingriffsregelung für Mecklenburg — Vorpommern in der Neufassung von 2018 erfolgen.

Belange des speziellen Artenschutzes
Die Zuständigkeit für Entscheidungen nach § 44 BNatSchG befindet sich entsprechend § 6 des
NatSchAG M-V bei den unteren Naturschutzbehörden.

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG gelten folgende Arten als besonders geschützt:
• Arten der Anhänge A und B der EG-Verordnung 338/97
• Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie 92/43/EWG
• Europäische Vogelarten
• Tier und Pflanzarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 aufgeführt sind;

Streng geschützt sind laut § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG:
• Arten des Anhanges A der EG-Verordnung 338/97
• Arten des Anhanges IV der Richtlinie 92/43/EWG
• Tier und Pflanzenarten die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG
aufgeführt sind.

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,
1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschädigen oder zu zerstören,

2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich
zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.

Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen unterliegen nicht der gemeindlichen Abwägung. Bei
Betroffenheit besonders oder streng geschützter Arten ist eine Ausnahme zu beantragen. Einer



Seite: 3 04.05.2023

—

00565-23-46

Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG dürfen die dort genannten Bestimmungen der EG
Vogelschutzrichtlinie und der FFH- Richtlinie nicht entgegenstehen.

Im Rahmen des B-Plan Verfahrens sind potenzielle artenschutzrechtliche Konflikte zu klären.
Sofern eine umfangreiche Kartierung aus Zeitgründen ausgeschlossen wird, muss über eine
Potentialanalyse die Beeinträchtigung von Arten und Artengruppen betrachtet werden. Es ist
hierbei besonders auf das Tötungsverbot und Verbot zur Zerstörung von Fortpflanzungs- und
Ruhestätten entsprechend § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG, einzugehen. Die Hauptkonflikte
sind bei den Amphibien, Reptilien und der Avifauna (Brutvögel, Feldlerche) zu erwarten.
Entsprechende CEF Maßnahmen sind hinsichtlich ihrer Größe und Detaillierung zu begründen.

Der Bereich Fauna ist in einem separaten artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB) abzuarbeiten.
Konflikte sind darzustellen und entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung vorzuschlagen.
Entsprechende Unterlagen sind zur Prüfung vorzulegen. Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag
(AFB) muss die Betroffenheiten der folgenden Artengruppen untersuchen: Avifauna, Reptilien,
Amphibien, Säugetiere, Käfer, Weichtiere (Relevanzprüfung).

Potentialanalyse
Die UNB verweist hier darauf, dass bei einer Potentialabschätzung das ‚worst-case‘ Szenario
angenommen wird und somit in dem Gebiet alle potentiell vorkommenden Vogelarten durch die
Anlage gestört und geschädigt werden. Das bedeutet, dass für alle potentiell vorkommenden Arten
Maßnahmen entwickelt werden müssen. Durch eine Kartierung fallen die Betroffenheiten im
Regelfall geringer aus als bei einem „worst-case Szenario.

Gesetzlicher Baumschutz
Gemäß § 18 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz — NatSchAG M-V) vom 23. Februar
2010 (GVOBI. M-V 2010, 5. 66) sind alle Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 100
Zentimetern (gemessen in 1,30 Meter Höhe vom Erdboden) gesetzlich geschützt.

Nach § 18 Abs. 2 NatSchAG M-V sind die Beseitigung geschützter Bäume sowie alle Handlungen,
die zu ihrer Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung führen können,
verboten.

Es ist eine Vermessung des vorhandenen Gehölzbestandes vorzunehmen.
In Umsetzung der planerischen Ziele sind alle Bäume, die sich im Bereich der Baugrenzen
befinden und nicht als erhaltenswürdig eingestuft werden mit einem Stammumfang ab 50 cm, in
die Bilanzierung des Eingriffs Natur und Landschaft einzubeziehen (siehe
Baumschutzkompensationserlass M-V).
Es wird empfohlen, die besonders wertvollen Bäume unter Erhalt zu setzen und entsprechend der
Planzeichenverordnung auszuweisen.

Gesetzlicher Biotopschutz
Um die gesetzlich geschützten Biotope ist ein Pufferstreifen von 20m einzuhalten. Nur unter
dieser Voraussetzung sind die Erhaltungsziele nach Vorgabe des § 20 Abs. 1 NatSchAG M-V zu
gewährleisten.

Maßnahmen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen
Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung folgender Biotope in
der Anlage 1 zu diesem Gesetz beschriebenen Ausprägung führen können, sind unzulässig.
Die untere Naturschutzbehörde kann auf Antrag im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn die
Beeinträchtigungen der Biotope ausgeglichen werden können oder die Maßnahme aus
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überwiegenden Gründen des Gemeinwohls notwendig ist. Bei Ausnahmen, die aus
überwiegenden Gründen des Gemeinwohls notwendig sind, finden die Bestimmungen des § 15
Abs. 4bis 6 BNatSchG über Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Anwendung.

Städtebaulicher Vertrag
Bei der Ausführungsplanung für die Kompensationsmaßnahmen sind die ermittelten
Anforderungen an die Funktionalität der Maßnahmen hinsichtlich der Eignung zu berücksichtigen
und es ist der Naturraum zu berücksichtigen, in dem der Eingriff stattfindet.

Befindet sich die Kompensationsmaßnahme nicht auf dem Eingriffsgrundstück, ist der Nachweis
der Flächenverfügbarkeit zu erbringen und die Maßnahmen sind durch Sicherung der
Grunddienstbarkeit und einer Vereinbarung zwischen dem Erschließungsträger, dem
Grundstückseigentümer, der Gemeinde und der unteren Naturschutzbehörde vertraglich zu
binden.
Dabei ist inhaltlich zu regeln, dass der Eigentümer der Grundstücke die
Kompensationsmaßnahmen dauerhaft (erst mit der Aufhebung des Bebauungsplanes wird der
Eingriff rückabgewickelt) für Zwecke des Naturschutzes zu sichern hat. Die Dienstbarkeit ist im
Grundbuch in Abt. II an erster Rangstelle und vor Grundpfandrechten in Abteilung lii einzutragen.
Die Sicherung und der Nachweis der Flächenverfügbarkeit der Kompensationsmaßnahmen bzw.
artenschutzrechtlichen Maßnahmen ist verbindlich zum Zeitpunkt des Beschlusses der Satzung
des Bebauungsplanes bzw. bei Planstand nach § 33 OauGB sicherzustellen.
Vor Ergehen der abschließenden Stellungnahme ist der unteren Naturschutzbehörde der
städtebauliche Vertrag vor Unterzeichnung, zur Prüfung vorzulegen. In dem Vertrag ist die
Verpflichtung zur Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen i.S. der Eingriffsregelung als auch ggf.
der CEF, VM und FCS Maßnahmen zu sichern. Die untere Naturschutzbehörde ist als
Vertragspartner im städtebaulichen Vertrag zu führen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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